
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1971/6/23 7Ob112/71,
1Ob118/74

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.06.1971

Norm

ABGB §884

Rechtssatz

Das Erfordernis der gewillkürten Schriftform ist auch dadurch erfüllt, daß der ausschließlich Verp6ichtete ein

Schriftstück unterschreibt und der aus diesem Schriftstück Berechtigte sich damit, wenn auch formlos, einverstanden

erklärt.

Entscheidungstexte

7 Ob 112/71

Entscheidungstext OGH 23.06.1971 7 Ob 112/71

Veröff: MietSlg 23074

1 Ob 118/74

Entscheidungstext OGH 10.07.1974 1 Ob 118/74

Veröff: JBl 1975,369
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